
23.04.2024  1/3

Pflanzenschutzmittel - Anzeige zum Handel 2 ............................................................................ 
Voraussetzungen 2 ....................................................................................................................... 
Erforderliche Unterlagen 2 .......................................................................................................... 
Formulare 2 .................................................................................................................................... 
Gebühren 3 .................................................................................................................................... 
Rechtsgrundlagen 3 ..................................................................................................................... 
Weiterführende Informationen 3 ............................................................................................... 
Hinweise zur Zuständigkeit 3 ..................................................................................................... 



23.04.2024  2/3

Pflanzenschutzmittel - Anzeige zum Handel
Wer gewerblich mit Pflanzenschutzmittel handelt, hat dies der für den Betriebssitz
und den Ort der Tätigkeit zuständigen Behörde anzuzeigen.
Beispiel: Ist Ihr Betriebssitz in Berlin, Sie sind aber auch im Land Brandenburg tätig,
muss dies neben dem Pflanzenschutzamt Berlin auch dem Pflanzenschutzdienst
des Landes Brandenburg angezeigt werden.
Die Anzeigepflicht gilt, wenn Sie Pflanzenschutzmittel zu gewerblichen Zwecken
oder im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher Unternehmungen in Verkehr bringen, zu
gewerblichen Zwecken einführen oder innerhalb der Europäischen Union mit
Pflanzenschutzmitteln handeln.
Im Falle der Einfuhr muss die Anzeige bei der Behörde erfolgen, die für die
Niederlassung des Verfügungsberechtigten zuständig ist. Hierbei müssen Name,
Anschrift und Telekommunikationsdaten des Verfügungsberechtigten angegeben
werden.
Die Anzeige muss vor Aufnahme der Tätigkeit erfolgen.
Änderungen an den angezeigten Verhältnissen, insbesondere der Wechsel von
Mitarbeitenden, ist dem Pflanzenschutzamt Berlin unaufgefordert mitzuteilen.

Voraussetzungen
Gültiger Sachkundenachweis
(http://service.berlin.de/dienstleistung/326828/)
Mit Pflanzenschutzmitteln handeln dürfen nur Personen, die über einen
gültigen Sachkundenachweis für die Abgabe von Pflanzenschutzmitteln
verfügen. Die Registriernummer des Sachkundenachweises ist auf dem
Formular einzutragen.
Wenn Sie noch keinen Sachkundenachweis beantragt haben, müssen Sie dies
bei dem für Ihren Erstwohnsitz zuständigen Pflanzenschutzdienst tun. Nähere
Hinweise finden Sie in der Dienstleistungsbeschreibung Pflanzenschutz-
Sachkundenachweis.
Personen, die Pflanzenschutzmittel über das Internet auch außerhalb einer
gewerblichen Tätigkeit in Verkehr bringen, müssen sachkundig sein, ein
Anzeigeverfahren ist aber nicht erforderlich.

Erforderliche Unterlagen
Antrag: Formular
Vollständig ausgefülltes Formular. Füllen Sie das Formular nach Möglichkeit
am Computer aus und senden es unterschrieben an das Pflanzenschutzamt
Berlin.
Bitte beachten Sie auch unten stehende Ausfüllhilfe

Formulare
Antrag für Berlin
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/de/download/formular
e/anzeige_anwendung_formular.pdf)
Antrag für Brandenburg
(http://www.isip.de/coremedia/generator/Inhalt/Nachrichten/Deutschland/Bra
ndenburg/Fachinformationen_20Pflanzenschutzdienst/Formulare_20und_20A

http://service.berlin.de/dienstleistung/326828/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/de/download/formulare/anzeige_anwendung_formular.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/de/download/formulare/anzeige_anwendung_formular.pdf
http://www.isip.de/coremedia/generator/Inhalt/Nachrichten/Deutschland/Brandenburg/Fachinformationen_20Pflanzenschutzdienst/Formulare_20und_20Antr_C3_A4ge/_28031-05_29_20Anzeige_20Inverkehrbringen__Einfuhr_20PSM,property=Dokument.pdf
http://www.isip.de/coremedia/generator/Inhalt/Nachrichten/Deutschland/Brandenburg/Fachinformationen_20Pflanzenschutzdienst/Formulare_20und_20Antr_C3_A4ge/_28031-05_29_20Anzeige_20Inverkehrbringen__Einfuhr_20PSM,property=Dokument.pdf
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ntr_C3_A4ge/_28031-05_29_20Anzeige_20Inverkehrbringen__Einfuhr_20PSM,
property=Dokument.pdf)

Gebühren
25,00 Euro

Rechtsgrundlagen
Verordnung zur Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes im Land
Berlin
(http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/1b6t/page/bsbeprod.psml?pid=Doku
mentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&n
umberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-
PflSchGDVBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#focuspoint)
Pflanzenschutzgesetz
(http://www.gesetze-im-internet.de/pflschg_2012/)
Pflanzenschutzgebührenordnung des Landes Berlin
(http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=PflSchGebO+BE&psml=
bsbeprod.psml&max=true)

Weiterführende Informationen
Ausfüllhilfe
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/de/download/formular
e/anzeige_anwendung_ausfuellhilfe.pdf)
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(http://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/psm_aufg
aben_node.html)

Hinweise zur Zuständigkeit
Zuständig ist das Pflanzenschutzamt, angesiedelt bei der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt.
E-Mail: pflanzenschutzamt@senuvk.berlin.de
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http://www.isip.de/coremedia/generator/Inhalt/Nachrichten/Deutschland/Brandenburg/Fachinformationen_20Pflanzenschutzdienst/Formulare_20und_20Antr_C3_A4ge/_28031-05_29_20Anzeige_20Inverkehrbringen__Einfuhr_20PSM,property=Dokument.pdf
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/1b6t/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-PflSchGDVBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#focuspoint
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/1b6t/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-PflSchGDVBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#focuspoint
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/1b6t/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-PflSchGDVBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#focuspoint
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/1b6t/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-PflSchGDVBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#focuspoint
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